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RS OGH 1958/5/22 8Os167/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1958

Norm

JGG 1949 §20 Abs2

StPO §56

Rechtssatz

Das wegen im jugendlichen Alter vom Angeklagten begangener Straftaten zuständige Jugendschö7engericht ist auch

zur Aburteilung von dem Angeklagten nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres begangener weiterer Straftaten

zuständig, die an sich vor das allgemeine Schöffengericht gehören würden.
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